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1    Rechtsgrundlagen für die zusätzlichen und für die zu 
ändernden Inhalte  

    

  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) 

    

  Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786)  

    

  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); die 
im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf den An-
hang zur PlanZV 

    

  Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg 

 (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBl. S. 612, 613)  

    

  Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg 

 (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. 
S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2018 (GBl. 
S. 221) 

    

  Bundesnaturschutzgesetz   (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) 

    

  Naturschutzgesetz Ba-
den-Württemberg 

 (NatSchG Baden-Württemberg) vom 23.06.2015 (GBl. 2015 
S. 585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBL. 
S 597) 

    

  Bundes-Immissions-
schutzgesetz 

 (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2017 
(BGBl. I S. 2771) 
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2    Zusätzliche bzw. gegenüber dem zu ändernden Plan 
anders lautende Planungsrechtliche Festsetzun-
gen (PF) mit Zeichenerklärung 

    

    Allgemeines Wohngebiet  

Die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO (die der Versorgung 
des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften so-
wie nicht störende Handwerksbetriebe), können nur ausnahmsweise 
zugelassen werden (§ 1 Abs. 5 BauNVO).  

Die Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nrn. 3-5 BauNVO (Anlagen für Ver-
waltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) werden nicht Bestand-
teil der 1. Änderung des Bebauungsplanes "Kiesgrubenstraße" (§ 1 
Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO; Nr. 1.1.3. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

  GRZ .... 

 

 Grundflächenzahl als Höchstmaß  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.5. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  Überschreitung der 
Grundfläche  

 Die zulässige Grundfläche darf neben der in § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO getroffenen Vorschrift durch nicht vollflächig versiegelte 

− Stellplätze und 

− Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen/Carports  

um weitere 50 %, jedoch höchstens bis zu einer Grundflächenzahl 
von 0,80 überschritten werden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 

    

  WH .... m ü. NN 

 

 Maximale traufseitige Wandhöhe über NN 

Die maximale traufseitige Wandhöhe über NN darf an keiner Stelle 
des Hauptgebäudes den festgesetzten Wert überschreiten und wird 
wie folgt gemessen:  

WA 
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− bei Hauptgebäuden mit einem Terrassengeschoß an der Ober-
kante der Attika des zweithöchsten Geschoßes; von außen sicht-
bare Mauern als Terrassenbrüstung zählen dabei mit; Hauptge-
bäude mit Terrassengeschoß sind solche, bei denen die Geschoß-
fläche des obersten Geschoßes um mind. 33 % kleiner als jedes 
der darunter liegenden freien, d.h. rundum sichtbaren Geschoße 
ist; nichtüberdachte Terrassen und Balkone sowie Dachüber-
stände bis 0,20 m des obersten Geschoßes bleiben unberücksich-
tigt. 

− bei Hauptgebäuden mit Satteldach bzw. Walmdach (sofern es 
sich nicht um Hauptgebäude mit Terrassengeschoß handelt ) am 
Schnittpunkt der Außenwand (außen) mit der Dachhaut (außen)  

− bei Hauptgebäuden mit Flachdach (sofern es sich nicht um 
Hauptgebäude mit Terrassengeschoß handelt) an der Oberkante 
der höchsten Attika; von außen sichtbare Mauern als Terrassen-
brüstung zählen dabei mit. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  FH .... m ü. NN 

 

 Maximale Firsthöhe über NN 

Die maximale Firsthöhe über NN darf an keiner Stelle des Hauptge-
bäudes den festgesetzten Wert überschreiten und wird wie folgt ge-
messen:  

− bei Hauptgebäuden mit einem Terrassengeschoß an der höchs-
ten Stelle des Gebäudes mit folgender Maßgabe: der festgesetzte 
Wert muss um 0,75 m unterschritten werden; Hauptgebäude mit 
Terrassengeschoß sind solche, bei denen die Geschoßfläche des 
obersten Geschoßes um mind. 33 % kleiner als jedes der darun-
ter liegenden freien, d.h. rundum sichtbaren Geschoße ist; nicht-
überdachte Terrassen und Balkone sowie Dachüberstände bis 
0,20 m des obersten Geschoßes bleiben unberücksichtigt. 

− bei Hauptgebäuden mit Satteldach bzw. Walmdach (sofern es 
sich nicht um Hauptgebäude mit Terrassengeschoß handelt) am 
höchsten Punkt des Firstes  

− bei Hauptgebäuden mit Flachdach (sofern es sich nicht um 
Hauptgebäude mit Terrassengeschoß handelt) wird die Höhe des 



 Gemeinde Baindt   1. Änderung des Bebauungsplanes "Kiesgrubenstraße" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
Textteil mit 43 Seiten, Fassung vom 14.12.2018 Seite 6 

Gebäudes ausschließlich durch die festgesetzte Wandhöhe be-
grenzt, die festgesetzte Firsthöhe ist daher nicht relevant.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  Z .... 

 

 Zahl der Vollgeschoße als Höchstmaß  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 3 u. § 20 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.7. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  o  Offene Bauweise  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 1 BauNVO; Nr. 3.1. PlanZV; siehe 
Planzeichnung) 

    

    Nur Einzel- und/oder Doppelhäuser zulässig  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.4. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

    Baugrenze; unterirdische Überschreitungen bis max. 2,50 m kön-
nen ausnahmsweise zugelassen werden, sofern sie weder die Gelän-
desituation noch Nachbarbelange beeinträchtigen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; Nr. 3.5. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

  Nebenanlagen und sons-
tige bauliche Anlagen 
außerhalb der überbau-
baren Grundstücksfläche 

 

 In dem Baugebiet sind die gemäß § 14 BauNVO zulässigen Neben-
anlagen, und nicht überdachte Stellplätze, Garagen und Carports 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14 u. 23 BauNVO) 

    

  Höchstzulässige Zahl der 
Wohnungen in Wohnge-
bäuden  

 Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden beträgt 
8 pro Einzelhaus bzw. 4 je Doppelhaushälfte.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)  

    

ED 
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  Unterirdische Bauweise 
von Niederspannungslei-
tungen 

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in unterirdischer 
Bauweise zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

    

  Behandlung von Nieder-
schlagswasser in dem 
Baugebiet 

 In dem Baugebiet ist Niederschlagswasser, das über die Dach- und 
Hofflächen anfällt, soweit dies auf Grund der Bodenbeschaffenheit 
möglich ist, auf dem Grundstück über die belebte Bodenzone (z.B. 
Muldenversickerung, Flächenversickerung) in den Untergrund zu 
versickern. Die Versickerung von Niederschlagswasser über Sicker-
schächte ist nicht zulässig. Die Ableitung in das Kanalnetz ist auf 
das unumgängliche Maß zu beschränken. 

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nieder-
schlagswasser in Berührung kommen (z.B. Dachdeckungen, jedoch 
nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, 
Titan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen 
nicht mit geeigneten anderen Materialien (z.B. Kunststoff-Beschich-
tung) dauerhaft gegen Niederschlagswasser abgeschirmt werden.  

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

  Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und 
Landschaft 

 

 Für die Außenbeleuchtung sind nur mit Lichtstrahl nach unten ge-
richtete, vollständig insektendicht eingekofferte (staubdichte) LED-
Lampen oder nach dem Stand der Technik vergleichbare insekten-
schonende Lampentypen mit einer max. Lichtpunkthöhe von 4,50 m 
über der Geländeoberkante zulässig. 

Es sind nur Photovoltaik-Module zu verwenden, die weniger als 6 % 
polarisiertes Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). 

Die Maßnahmen bzw. Vorschriften sind im gesamten Geltungsbe-
reich durchzuführen bzw. zu beachten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

  Bodenbeläge in dem 
Baugebiet  

 In dem Baugebiet (private Grundstücke) sind für  

− Stellplätze und 

− Zufahrten und andere untergeordnete Wege 

ausschließlich wasserdurchlässige Beläge (z.B. in Splitt verlegtes 
Pflaster mit Rasenfuge, Drainfugenpflaster, Rasengittersteine, 
Schotterrasen, Kiesflächen) zulässig.  
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

  Pflanzungen in dem 
Baugebiet 

 Pflanzungen: 

− Für die Pflanzungen in dem Baugebiet sind standortgerechte, 
heimische Bäume und Sträucher aus der unten genannten 
Pflanzliste zu verwenden. 

− Auf max. 5 % der Grundstücksfläche sind auch Sträucher, die 
nicht in der u.g. Pflanzliste festgesetzt sind, zulässig (z.B. Zier-
sträucher, Rosen-Züchtungen). 

− In dem Baugebiet sind mindestens zwei Laubbäume sowie fünf 
standortgerechte Solitärsträucher aus der u.g. Pflanzliste zu 
pflanzen. Mindestens ein Laubbaum ist als Baum 1. Wuchs-
klasse zu pflanzen. Abgehende Bäume sind durch eine entspre-
chende Neupflanzung zu ersetzen. 

− Die festgesetzten Pflanzungen sind auf dem Grundstück in Rich-
tung der freien Landschaft zu pflanzen; ein Mindestmaß an Orts-
randeingrünung, ein naturnaher Übergang in die freie Land-
schaft sowie ein naturnaher Übergang zu den im Osten gelege-
nen Schutzgebieten kann somit erreicht werden. 

− Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, die 
an öffentliche Flächen angrenzen, sind Hecken aus Nadelgehöl-
zen (z.B. Thuja) unzulässig. 

Für das Baugebiet festgesetzte Pflanzliste: 
    

    

   Bäume 1. Wuchsklasse   

   Spitz-Ahorn Acer platanoides 
   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
   Schwarz-Erle Alnus glutinosa 
   Grau-Erle Alnus incana 
   Sand-Birke Betula pendula 
   Rotbuche Fagus sylvatica 
   Zitter-Pappel Populus tremula 
   Stiel-Eiche Quercus robur 
   Silber-Weide Salix alba 
   Sommer-Linde Tilia platyphyllos 
   Berg-Ulme Ulmus glabra 
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   Bäume 2. Wuchsklasse   

   Feld-Ahorn Acer campestre 
   Hainbuche Carpinus betulus 
   Vogel-Kirsche Prunus avium 
   Sal-Weide Salix caprea 
   Fahl-Weide Salix rubens 
   Vogelbeere Sorbus aucuparia 
     

   Sträucher  

   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
   Gewöhnlicher Hasel Corylus avellana 
   Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna 
   Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Faulbaum Frangula alnus 
   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 
   Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
   Gewöhnliche Traubenkirsche Prunus padus subsp. padus 
   Schlehe Prunus spinosa 
   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
   Hunds-Rose Rosa canina 
   Grau-Weide Salix cinerea 
   Purpur-Weide Salix purpurea 
   Fahl-Weide Salix rubens 
   Mandel-Weide Salix triandra 
   Korb-Weide Salix viminalis 
   Roter Holunder Sambucus racemosa 
   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 
   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 
     

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes "Kiesgrubenstraße" und der örtlichen Bauvor-
schriften hierzu der Gemeinde Baindt. 

Die Inhalte des Bebauungsplanes "Kiesgrubenstraße" und der örtli-
chen Bauvorschriften hierzu (Fassung vom 05.03.1996) vor dieser 
Änderung werden für diesen Bereich vollständig durch diese ersetzt. 

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

    Bereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes  
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die gesamten Festsetzungen für den Änderungsbereich befinden sich 
auf einer von der bisherigen Planzeichnung ausgekoppelten Plan-
zeichnung (auf der Grundlage der aktuellen Flurkarte, siehe unterer 
Teil des Plans). Die Inhalte des Bebauungsplanes "Kiesgruben-
straße" und der örtlichen Bauvorschriften hierzu (Fassung vom 
05.03.1996) vor dieser Änderung werden für diesen Bereich voll-
ständig durch diesen ersetzt.  

(§ 9 Abs. 7 BauGB; siehe Planzeichnung); 
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3    Zusätzliche bzw. gegenüber dem zu ändernden Plan 
anders lautende örtliche Bauvorschriften (ÖBV) ge-
mäß § 74 LBO mit Zeichenerklärung 

    

    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der örtlichen Bauvor-
schriften zur 1. Änderung des Bebauungsplanes "Kiesgrubenstraße" 
und der örtlichen Bauvorschriften hierzu der Gemeinde Baindt. 

Die Inhalte der örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan "Kies-
grubenstraße" (Fassung vom 05.03.1996) vor dieser Änderung 
werden für diesen Bereich vollständig durch die örtlichen Bauvor-
schriften zur 1. Änderung des Bebauungsplanes "Kiesgrubenstraße" 
ersetzt. 

(§ 9 Abs. 7 BauGB, Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  Dachformen  Alle vorgeschriebenen Dachformen gelten nur für Dächer von Haupt-
gebäuden. Für untergeordnete Bauteile dieser Dächer (z.B. Gaupen) 
sind andere Dachformen zulässig. Untergeordnet sind diese Bauteile 
dann, wenn sie nicht mehr als 50% der Hausbreite, gemessen je-
weils an den Außenkanten der sich gegenüberliegenden Haus-
wände, einnehmen.  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

  SD  Dachform Satteldach mit folgenden Maßgaben:   

− Vertikale Versätze von sich gegenüberliegenden Dach-Ebenen 
(höhenmäßig versetzter First) sind zulässig; sie werden auf 
max. 1,75 m (senkrecht gemessen von Oberkante Teil-First zu 
Oberkante Teil-First) beschränkt; 

− Bei Anbauten an das Hauptgebäude können geneigte Dach-Ebe-
nen von den darüber liegenden Dach-Ebenen abgesetzt werden, 
sofern sie mit ihrer höchsten Seite vollständig mit der Fassade 
des Hauptgebäudes verschneiden ("angepultetes Dach"); die 
Grundfläche eines einzelnen Anbaus darf 50 m2 und die Summe 
dieser Anbauten für ein Haus bzw. Haushälfte max. 25% der ge-
samten Grundfläche des Hauses bzw. Haushälfte nicht über-
schreiten.  
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− Geneigte Dachebenen quer zur Haupt-Firstrichtung, welche die 
Firstlinie schneiden (Krüppelwalm) sind unzulässig 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

  FD  Dachform Flachdach; als Flachdächer gelten Dächer bis zu einer 
Dachneigung von max. 3°. 

Nur bei der Errichtung eines Flachdaches ist ein weiteres Geschoß 
als Terrassengeschoß zulässig. Hauptgebäude mit einem Terrassen-
geschoß sind solche, bei denen die Geschoßfläche des obersten Ge-
schoßes um mind. 33 % kleiner als jedes der darunter liegenden 
freien, d.h. rundum sichtbaren Geschoße ist; nichtüberdachte Terras-
sen und Balkone sowie Dachüberstände bis 0,20 m des obersten Ge-
schoßes bleiben unberücksichtigt. Für die Dächer der Terrassenge-
schoße gelten die Dachformen entsprechend dieser Vorschrift. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

  WD  Dachform Walmdach (auch als Zeltdach zulässig)  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

  DN .... - ....°  Dachneigung; Winkel zwischen der Horizontalen und der Ebene 
des Daches als Mindest- und Höchstmaß; gilt für das Dach des 
Hauptgebäudes sowie für Terrassengeschoße und für Widerkehre 
und Zwerchgiebel ab 6,00 m Breite (Außenkante Außenwand) sowie 
für geneigte Dächer von Garagen.  

Aufgrund der für die entsprechenden Dachformen unterschiedlich 
festgesetzten Dachneigungen gilt folgende Unterscheidung: 

− Hauptgebäude mit einem Terrassengeschoß sind solche, bei de-
nen die Geschoßfläche des obersten Geschoßes um mind. 33 % 
kleiner als jedes der darunter liegenden freien, d.h. rundum 
sichtbaren Geschoße ist; nichtüberdachte Terrassen und Balkone 
des obersten Geschoßes bleiben unberücksichtigt. 

− Hauptgebäude mit Flachdach weisen eine maximale Dachnei-
gung von 3° auf. 

Die Dach-Ebenen der jeweiligen Baukörper von Hauptgebäuden 
sind in der gleichen Dachneigung auszuführen.  
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(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

  Solar- und Photovoltaik-
anlagen auf Dächern 

 

 Thermische Solar- und Photovoltaikanlagen sind der gewählten 
Dachneigung entsprechend parallel zur Dachfläche, auf der sie be-
festigt werden, auszuführen. Die Aufständerung thermischer Solar- 
bzw. Photovoltaikanlagen auf Flachdächern ist unzulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

  Widerkehre und Zwerch-
giebel 

 Widerkehre (gegenüber der Außenwand vorspringende Bauteile mit 
Firstrichtung quer zur Haupt-Firstrichtung) und Zwerchgiebel (ge-
genüber der Außenwand nicht vorspringende Bauteile mit Firstrich-
tung quer zur Haupt-Firstrichtung, welche die Traufe unterbrechen) 
sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

− max. Breite (Außenkante Außenwand): 7,00 m  

− Mindestabstand (Außenkanten) untereinander bzw. zu evtl. 
Dachaufbauten: 1,25 m 

− Mindestabstand (Außenkanten) zur Gebäudekante im 1. Dach-
geschoß der jeweiligen Giebelseite: 0,75 m (frei stehende Bau-
teile wie Stützen etc. unter 0,50 m Breite sowie Dachüberstände 
bleiben unberücksichtigt)  

− Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum nächstgelegenen 
First des Hauptdaches: 0,25 m 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

  Materialien   Als Dachdeckung für geneigte Dächer von  

− Hauptgebäuden  

− Garagen sowie 

− sonstigen Nebengebäuden mit mehr als 200 m3 Brutto-Raumin-
halt 

ab einer Dachneigung von 28°  

sind ausschließlich Dachplatten (kleinteilige Schuppendeckung wie 
z.B. Dachziegel, Dachpfannen, Betondachsteine etc.) zulässig.  

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind darüber hinaus Materialien zulässig, die für diese Anlagen 
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(Sonnenkollektoren, Photovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich 
sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Materialien zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

  Farben  Als Farbe für Dächer sind nur rote bis rotbraune sowie betongraue 
bis anthrazitgraue Töne zulässig. 

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind die Farben zulässig, die für entsprechende Anlagen (Sonnen-
kollektoren, Photovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich sind.  

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Farben zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

  Fassadengestaltung  An Außenwänden sind schwarze und dunkelbraune sowie grelle und 
leuchtende Farben (wie z.B. die RAL-Farben RAL 1026, 2005, 
2007, 3024 und 3026) nicht zulässig. Auch dauerhaft reflektie-
rende Materialien sowie Blockbohlen- und Klinkerfassaden sind 
nicht zulässig.  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

  Anzahl der Stellplätze in 
dem Baugebiet 

 Die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze pro Wohnung in dem 
Baugebiet beträgt zwei.  

(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

    

  Einfriedungen in dem 
Baugebiet 

 Als Einfriedungen sind ausschließlich Zäune aus Drahtgeflecht, 
Drahtgitter (auf der jeweils erforderlichen Unterkonstruktion) bis zu 
einer max. Höhe von 0,90 m über dem natürlichen Gelände sowie 
Hecken zulässig. Mauern über eine Höhe von 0,40 m über dem na-
türlichen Gelände als Einfriedungen sind unzulässig.  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
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4    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

    Weiterführende Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
umgebenden Bebauungsplanes "Kiesgrubenstraße" der Gemeinde 
Baindt (siehe Planzeichnung); 

    

    Bestehendes Gebäude zur Zeit der Planaufstellung (siehe Plan-
zeichnung) 

    
    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der Planaufstellung 

(siehe Planzeichnung) 

    

    Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der Planzeich-
nung) 

    

    Vorhandenes (natürliches) Gelände; Darstellung der Höhen-
schichtlinien (beispielhaft aus der Planzeichnung, siehe Planzeich-
nung) 

    

  Natur- und Artenschutz  Die Außenbeleuchtung sollte in den Nachtstunden soweit als aus 
Gründen der Verkehrssicherheit möglich abgeschaltet oder bedarfs-
weise über Bewegungsmelder gesteuert werden. 

Zäune sollten zum Gelände hin einen Abstand von mind. 0,15 m 
zum Durchschlüpfen von Kleinlebewesen aufweisen. 

Die Errichtung von Regenwasser-Auffangbecken (Zisternen) sowie 
eines Komposts wird empfohlen. 

Bei der Pflanzung von Bäumen ist das Nachbarrechtsgesetz zu be-
rücksichtigen. 

Um bei Bautätigkeit innerhalb der Aktivitätsphase der Zauneidechse 
die Tötung von möglicherweise eingewanderten Jungtieren zu ver-
hindern, ist das Plangebiet vor Beginn der Baufeldräumung und der 
Baumaßnahmen reptiliensicher einzuzäunen. Die Zäune sind (z.B. 
durch Erdanschüttung von Innen) so zu gestalten, dass die Tiere das 
Plangebiet zwar verlassen können, eine Einwanderung aber nicht 

 
  443.80 

 
 483.40 
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mehr möglich ist. Die umzäunte Eingriffsfläche ist dann vor Beginn 
der Arbeiten nach eventuell noch vorhandenen Zauneidechsen ab-
zusuchen und die dabei aufgefundenen Tiere sind in Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde in geeignete Habitate außer-
halb des Gefahrenbereichs zu verbringen. 

    

    Biotop im Sinne des § 30 BNatSchG ("24 a-Biotope im NSG Anna-
berg", Nr. 181234366963) sowie das Feldgehölz gem. § 33 
NatSchG BW ("Feldgehölz nordwestl. NSW Annaberg", 
Nr. 181234360452); Lage außerhalb des Geltungsbereiches 

Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder erheblichen oder 
nachhaltigen Beeinträchtigungen des Biotops führen können, sind 
verboten. Das heißt die Beeinträchtigung durch Bauarbeiten sowie 
die Ablagerung von Baumaterial ist unzulässig. 

    

    Umgrenzung von Schutzgebieten im Sinne des Naturschutz-
rechts; hier Naturschutzgebiet im Sinne des § 23 BNatSchG "Anna-
berg" (Nr. 4.199), außerhalb des Geltungsbereiches (siehe Plan-
zeichnung); 

    

  Empfehlenswerte 
Obstbaumsorten 

 Bei der Pflanzung von Obstbäumen sollten Hochstämme in regio-
naltypischen Sorten gepflanzt werden. Folgende Sorten sind beson-
ders zu empfehlen (Sorten, die laut Angaben der Landesanstalt für 
Pflanzenschutz gegen Feuerbrand als gering anfällig bzw. relativ 
widerstandsfähig gelten, sind mit einem Stern markiert): 

Äpfel: Brettacher, Bittenfelder, Bohnapfel*, Gewürzluiken, Glocken-
apfel, Josef Musch, Maunzenapfel, Ontario*, Salemer Klosterapfel, 
Schussentäler, Schwäbischer Rosenapfel, Schweizer Orangen*, 
Teuringer Rambour, Welschisner. 

Birnen: Bayerische Weinbirne*, Kirchensaller Mostbirne*, Metzer 
Bratbirne, Palmischbirne*, Schweizer Wasserbirne*. 

Zwetschgen: Bühler Zwetschge, Hauszwetschge, Lukas Früh-
zwetschge, Schöne aus Löwen, Wangenheims Frühzwetschge, Wa-
genstedter Schnapspflaume. 
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  Bodenschutz  Um den sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden 
sicherzustellen wird empfohlen, ein Bodenmanagementkonzept zu 
erstellen und die Bauausführung bodenkundlich begleiten zu las-
sen. Das Bodenmanagementkonzept sollte folgende Punkte umfas-
sen: Feststellung der physikalischen Eigenschaften des auszuheben-
den Bodens; Erdmassenberechnungen (getrennt nach A-, B-, C-Ho-
rizont); Mengenangaben bezügl. künftiger Verwendung des Bodens; 
direkte Verwendung (im Baugebiet, außerhalb des Baugebietes); 
Trennung von Oberboden und kulturfähigem Unterboden bei Aus-
bau und Lagerung; Zwischenlagerung (Anlage von Mieten nach der 
DIN 19731); Maßnahmen zur Vermeidung und zur Beseitigung von 
Bodenverdichtungen; Ausweisung von Lagerflächen sowie Auswei-
sung von Tabuflächen (keine bauseitige Beanspruchung). Informa-
tionen zum Bodenschutz bei Baumaßnahmen enthält der Flyer "Bo-
denschutz beim Bauen", der als pdf auf der Homepage des Land-
ratsamtes Ravensburg verfügbar ist. 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhande-
nen Geodaten im Verbreitungsbereich der Hasenweiler-Schotter. 
Diese wurde teilweise im Bereich des Planungsgebietes abgebaut. 
Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. 
nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planun-
gen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu 
Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshori-
zonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objekt-
bezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. 
DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

Die DIN 19731 ("Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Boden-
material") und DIN 18915 ("Vegetationstechnik im Landschaftsbau 
– Bodenarbeiten") sind bei der Bauausführung einzuhalten. 

    

  Brandschutz  Die Installation von Überflurhydranten wird ausdrücklich empfoh-
len. Sie bieten bei Brandeinsätzen gegenüber den Unterflurhydran-
ten einsatztaktisch erhebliche Vorteile, insbesondere durch die deut-
lich bessere Auffindbarkeit und schnellere Bedienbarkeit. 

Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN 100 vorgesehen wer-
den. Die Abstände der Hydranten zueinander sollten 100-200 m 
nicht überschreiten. 
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Die Feuerwehr Baindt verfügt über kein eigenes Hubrettungsfahr-
zeug. Auch die Stützpunktwehr Weingarten kann - aufgrund einer 
Fahrtzeit > 5 min - das dort vorgehaltene Hubrettungsfahrzeug 
nicht innerhalb der fachtechnisch erforderlichen Eintreffzeit für Men-
schenrettungsmaßnahmen einsetzen. Da Schiebleitern, mit einer 
Nennrettungshöhe von 8m bis 12m nur bedingt für wirk-same 
Lösch- und Rettungsarbeiten iSd. § 15 LBO geeignet sind, bestehen 
für den Bereich des obigen Bebauungsplanes grundsätzliche Beden-
ken gegenüber Aufenthaltsräumen, die eine Rettungshöhe > 8 m 
aufweisen. In solchen Fällen muss ein zweiter baulicher Rettungs-
weg hergestellt werden, der den Anforderungen der DIN 18065 
(notwendige Treppen) entspricht. 

Für die Zufahrten gilt die "Verwaltungsvorschrift über Flächen für 
Rettungsgeräte der Feuerwehr auf Grundstücken" in der jeweils ak-
tuellen Fassung (VwV Feuerwehrflächen). 

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das Regelwerk 
der DVGW Arbeitsblatt W 405. 

Gewerbebetriebe, die auf Grund der Brandlasten die Löschwasser-
versorgung aus der öffentlichen Wasserversorgung überschreiten, 
sollten für den Objektschutz selbstständig genügend Löschwasser 
(z.B. Zisterne) vorhalten.  

    

  Ergänzende Hinweise  Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der näheren Umge-
bung kann von einer Bebaubarkeit im überplanten Bereich ausge-
gangen werden. Den Bauherren wird darüber hinaus empfohlen, im 
Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen durchzuführen 
(z.B. Schürfgruben, Bohrungen). 

Gemäß § 20 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) ist das Auftreten 
von archäologischen Funden (Steinwerkzeuge, Metallteile, Kera-
mikreste, Knochen) und Befunden (Gräber, Mauerwerk, Brand-
schichten) im Zuge von Erdbauarbeiten unverzüglich der archäolo-
gischen Denkmalpflege mitzuteilen. Die Möglichkeit zur Fundber-
gung und Dokumentation ist einzuräumen. Werden bei Aushubar-
beiten Verunreinigungen des Bodens festgestellt (z.B. Müllrück-
stände, Verfärbungen des Bodens, auffälliger Geruch o.ä.), ist das 
zuständige Landratsamt unverzüglich zu benachrichtigen.  
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Auf die Lage der erforderlichen Hauskontrollschächte ist unabhängig 
von der festgesetzten Baugrenze bzw. den ggf. festgesetzten Flä-
chen für Garagen, Nebenanlagen oder Stellplätze zu achten. Die 
Schächte sind von Bebauung bzw. Versiegelung jeglicher Art freizu-
halten. 

Bei Doppelhäusern sollte ein profilgleicher Anbau der einzelnen 
Haushälften angestrebt werden (d.h. gleiche Dachneigung, kein 
seitlicher und höhenmäßiger Versatz).  

Grundwassernutzungen bedürfen in der Regel einer wasserrechtli-
chen Erlaubnis gem. §§ 8, 9, 10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). 
Diese ist bei der Unteren Wasserbehörde beim Landratsamt Ravens-
burg zu beantragen. Die für das Erlaubnisverfahren notwendigen 
Antragsunterlagen müssen nach § 86 Absatz 2 WG von einem hierzu 
befähigten Sachverständigen gefertigt und unterzeichnet werden. 
Ein Formblatt über die notwendigen Unterlagen ist bei der Unteren 
Wasserbehörde erhältlich. Eine Erlaubnis für das Zutagefördern und 
Zutageleiten von Grundwasser zur Trockenhaltung einer Baugrube 
kann grundsätzlich nur vorübergehend erteilt werden. 

Die unvorhergesehene Erschließung von Grundwasser hat der Unter-
nehmer gem. § 49 Absatz 2 WHG bei der Unteren Wasserbehörde 
des Landratsamtes unverzüglich anzuzeigen. Die Untere Wasserbe-
hörde trifft die erforderlichen Anordnungen. 

    

  Lesbarkeit der Planzeich-
nung 

 Zur Lesbarkeit der Planzeichnung werden übereinander liegende Li-
nien nebeneinander dargestellt (z.B. Nutzungskordel und vorge-
schlagene Grundstücksgrenze).  
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5  Satzung  
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 
(GBl. BW S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2018 (GBl. S. 221), § 74 der Lan-
desbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBl. S. 612, 613) der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) sowie der Planzeichenverordnung 
(PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.05.2017 (BGBl. I S. 1057), hat der Gemeinderat der Gemeinde Baindt die 1. Änderung des Bebauungs-
planes "Kiesgrubenstraße" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu in öffentlicher Sitzung am 15.01.2019 
beschlossen. 

 
 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes "Kiesgrubenstraße" und der örtlichen 
Bauvorschriften hierzu ergibt sich aus deren zeichnerischem Teil vom 14.12.2018. 

 
 § 2 Bestandteile der Satzung  

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes "Kiesgrubenstraße" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu bestehen 
aus der Planzeichnung und dem Textteil vom 14.12.2018. Der 1. Änderung des Bebauungsplanes "Kiesgru-
benstraße" und den örtlichen Bauvorschriften hierzu wird die jeweilige Begründung vom 14.12.2018 beige-
fügt, ohne deren Bestandteil zu sein. Die bisherigen Inhalte (Fassung vom 05.03.1996) innerhalb des räum-
lichen Geltungsbereiches werden durch die nunmehr festgesetzten Inhalte vollständig ersetzt.  

 
 § 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf Grund von § 74 LBO 
erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen bis zu 100.000,- € 
(Einhunderttausend Euro) belegt werden.  

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die Vorschriften   

−  zu Dachformen 

−  zur Dachneigung 

−  zu Solar- und Photovoltaikanlagen auf Dächern 

−  zu Widerkehren und Zwerchgiebeln 

−  zu Materialien 

−  zu Farben 



 Gemeinde Baindt   1. Änderung des Bebauungsplanes "Kiesgrubenstraße" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
Textteil mit 43 Seiten, Fassung vom 14.12.2018 Seite 21 

−  zur Fassadengestaltung 

−  zur Anzahl der Stellplätze in dem Baugebiet 

−  zu Einfriedungen in dem Baugebiet 

nicht einhält oder über- bzw. unterschreitet.  

 
 § 4 In-Kraft-Treten 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes "Kiesgrubenstraße" der Gemeinde Baindt und die örtlichen Bauvor-
schriften hierzu treten mit der ortsüblichen Bekanntmachung des jeweiligen Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. 
§ 10 Abs. 3 BauGB).  

 
 § 5 Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

Der Flächennutzungsplan wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB für den Bereich der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes "Kiesgrubenstraße" im Wege der Berichtigung angepasst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baindt, den ........................  

 
 
.......................................................... 
(E. Buemann, Bürgermeister) (Dienstsiegel) 
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6  Begründung – Städtebaulicher Teil 
  

  Allgemeine Angaben 

6.1.1  Zusammenfassung 

  Durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes "Kiesgrubenstraße" und die örtlichen Bauvorschriften 
hierzu werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Bau eines Mehrfamilienhauses mit 
mehreren Wohneinheiten geschaffen.  

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umwelt-
berichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erfor-
derlich, da die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes "Kiesgrubenstraße" und die ört-
lichen Bauvorschriften hierzu im beschleunigten Verfahren (Bebauungspläne der Innenentwick-
lung) erfolgt (gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf 
Grund der 1. Änderung des Bebauungsplanes "Kiesgrubenstraße" und die örtlichen Bauvorschriften 
hierzu zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 
BauGB).  

 
6.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes  

  Der zu überplanende Bereich befindet sich im Süden der Gemeinde Baindt, südöstlich der Straße 
"Schönblick" und westlich bzw. südlich der ringförmig verlaufenden "Kiesgrubenstraße". Südöstlich 
des Plangebietes liegt das Naturschutzgebiet "Annaberg", eine ehemalige Kiesgrube. 

  Der Geltungsbereich entspricht dem Grundstück mit der Fl.-Nr. 211/6. Er umfasst eine Gesamtflä-
che von 1.144 m². 

 
  Städtebauliche und planungsrechtliche Belange 

6.2.1  Bestands-Daten und allgemeine Grundstücks-Morphologie 

  Baindt ist Teil des Siedlungsgebietes "Mittleres Schussental". Westlich von Baindt ist der Fluss 
"Schussen" gelegen, östlich von Baindt befindet sich der "Altdorfer Wald". Die landschaftlichen 
Bezüge werden vom Bodenseebecken geprägt.  

  Innerhalb des überplanten Bereiches befinden sich keine bestehenden Gebäude oder naturräumli-
che Einzelelemente. 

  Die überwiegenden Teile des Geländes sind als eben zu bezeichnen.  
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6.2.2  Erfordernis der Planung  

  Der unmittelbare Anlass für die Änderung des Bebauungsplanes "Kiesgrubenstraße" ist das kon-
krete Vorhaben an dieser Stelle ein Mehrfamilienhaus mit 8 Wohneinheiten, Garagen und Stell-
plätzen zu errichten. Dieses Vorhaben widerspricht dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan "Kies-
grubenstraße", da dieser hier Flächen für Parkplätze vorsieht, ist die Änderung des Bebauungspla-
nes erforderlich. Die Nachfrage nach Wohnraum ist im Schussental generell und in der Gemeinde 
Baindt insbesondere als sehr hoch zu bewerten und dringlicher einzustufen, als die Bereitstellung 
von Parkplatzflächen. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung waren in der Gemeindeverwaltung zahl-
reiche konkrete Anfragen nach bezahlbarem Wohnraum registriert und vor diesem Hintergrund 
erwächst der Gemeinde die Notwendigkeit bauleitplanerisch steuernd einzugreifen. Ohne die Än-
derung des bestehenden Bebauungsplanes ist es der Gemeinde nicht möglich dieser Nachfrage 
gerecht zu werden. Mit der Änderung des Bebauungsplanes "Kiesgrubenstraße" soll ein Teil dieser 
Nachfrage bedient werden. 

 
6.2.3  Übergeordnete Planungen 

  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Landesentwicklungsplanes 2002 Baden-
Württemberg (LEP 2002) des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg maßgeblich: 

 

 − − 2.6.2/Anhang 
"Landesent-
wicklungsach-
sen" 

Landesentwicklungsachse  

Friedrichshafen/Ravensburg/Weingarten-Bad Waldsee (-Biberach a. d. Riß) 

 − − 3.1.9 Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig am Bestand auszurichten. Dazu sind 
Möglichkeiten der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen, Baulücken und 
Baulandreserven zu berücksichtigen sowie Brach-, Konversions- und Altlas-
tenflächen neuen Nutzungen zuzuführen. Die Inanspruchnahme von Böden 
mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist 
auf das Unvermeidbare zu beschränken.  

 − − Karte zu 2.1.1 
"Raumkatego-
rien" 

Darstellung als Randzone um einen Verdichtungsraum 

 −    

  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben 
nach der Verbindlichkeitserklärung vom 04.04.1996 des Regionalverbandes Bodensee-Ober-
schwaben maßgeblich: 
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 − − 2.3.2/Karte 
"Siedlung" 

Ausweisung der Gemeinde Baindt als Siedlungsbereich. Die Siedlungsentwick-
lung ist vorrangig in den Siedlungsbereichen […] zu konzentrieren. In diesen 
Siedlungsbereichen sind qualifizierte Arbeitsplätze für die Bevölkerung im Ein-
zugsgebiet sowie ausreichend Wohnungen für den Eigenbedarf und zur Auf-
nahme von Wanderungsgewinnen anzustreben. 

  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich relevanten Zielen des 
Landesentwicklungsplanes 2002 (LEP 2002) sowie des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben. 
Für die Siedlungsentwicklung wurden Möglichkeiten der Verdichtung genutzt und keine Böden mit 
besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft genutzt. Die Schaffung von 
Wohnraum wurde darüber hinaus innerhalb des Siedlungsbereiches geplant. 

  Die Gemeinde Baindt verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan (rechtsgültig seit 
01.04.1995, Fassung vom 08.04.2006). Die überplanten Flächen werden hierin als Grünfläche 
und Flächen für Abgrabungen dargestellt.  

Da die in der 1. Änderung des Bebauungsplanes getroffenen Festsetzungen und Gebiets-Einstufun-
gen mit den Darstellungen des gültigen Flächennutzungsplanes nicht übereinstimmen, werden die 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes im Rahmen einer Berichtigung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 
BauGB angepasst. 

  Innerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebauungsplanes befinden sich keine Denk-
mäler im Sinne des Denkmalschutzgesetzes Baden-Württemberg (DSchG).  

  Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vorgaben werden durch 
diese Planung nicht tangiert.  

 
6.2.4  Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Planung  

  Es wurden keine weiteren Standorte in der Gemeinde Baindt geprüft.  

  Allgemeine Zielsetzung der Planung ist es, Wohnbaufläche zu schaffen und dabei die vorhandenen 
Innenentwicklungspotenziale zu nutzen sowie Konflikte mit dem Naturraum bzw. von Nutzungs-
konflikten zu vermeiden bzw. zu minimieren. 

  Für das geplante Mehrfamilienhaus soll erreicht werden, dass es zu der vorhandenen Siedlungs-
Struktur hinzutritt, ohne als Fremdkörper zu erscheinen. Ziel der Planung ist es darüber hinaus, bei 
möglichst effektiver Ausnutzung der Flächen, preisgünstigen Wohnraum für die ortsansässige Be-
völkerung zu schaffen. 

  Im Umfeld des Plangebietes befinden sich lediglich Straßen von untergeordneter Bedeutung, für 
welche mit einem geringen Verkehrsaufkommen zu rechnen ist. Daher ist nicht mit Konflikten auf-
grund von Verkehrslärm-Immissionen zu rechnen und es sind keine Lärmschutz-Maßnahmen er-
forderlich. 
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Südwestlich des Plangebietes befindet sich in einem Abstand von ca. 60 m der Parkplatz eines 
Gewerbetriebes. Aufgrund des Abstandes zum Plangebiet und der bereits bestehenden Limitierung 
durch vorhandene Einwirkorte ist jedoch mit keinen Konflikten aufgrund von Gewerbelärm-Immis-
sionen zu rechnen. Daher sind keine Lärmschutz-Maßnahmen erforderlich. 

  Für die Umsetzung der Planung soll erreicht werden, dass unterschiedliche zeitgemäße Bauformen 
verwirklicht werden können. Auf diese Weise soll ein flexibles und bedarfsgerechtes Planungs-In-
strument geschaffen werden.  

  Bei der Entscheidung, einen so genannten "einfachen Bebauungsplan" aufzustellen, steht u.a. die 
Überlegung im Mittelpunkt, die Festsetzungsdichte auf die jeweiligen Erfordernisse hin anzupas-
sen. Für die Bereiche, in denen neu errichtbare Gebäude vorgesehen sind, werden Vorgaben über 
das Maß der baulichen Nutzung getroffen. 

  Die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes "Kiesgrubenstraße" und die örtlichen Bau-
vorschriften hierzu erfolgt im so genannten beschleunigten Verfahren gem. § 13a Abs. 1 Nr. 1 
BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung). Dies ist aus folgenden Gründen möglich:  

− bei dem Vorhaben handelt sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung. 

− die zulässige Grundfläche liegt bei 752 m² und folglich unter 20.000 m². 

− es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
BauGB genannten Schutzgüter, da sich Bereiche solcher Schutzgüter nicht in räumlicher Nähe 
des überplanten Bereiches befinden. 

Somit sind die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens im Sinne des 
§ 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB eingehalten. 

  Der redaktionelle Aufbau der 1. Änderung des Bebauungsplanes "Kiesgrubenstraße" und die örtli-
chen Bauvorschriften hierzu leitet sich aus der Systematik der Rechtsgrundlagen ab.  

  Um zu einem lesbaren und rechtlich bestimmten Plan zu kommen, wird der Bereich vollständig 
von den Inhalten und den Rechtsgrundlagen des ursprünglichen Planes abgekoppelt. Der geänderte 
Teilbereich stellt damit ein unabhängiges und inhaltlich neu aufgestelltes Planwerk dar. Er regelt 
die bauliche Nutzbarkeit in diesem Bereich abschließend. 

 
6.2.5  Planungsrechtliche Vorschriften 

  Für den Bereich ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

  Auf der Grundlage des § 1 der BauNVO werden innerhalb des gesamten Gebietes sowie der beiden 
Zonen Veränderungen wie folgt vorgenommen:  

 − Im allgemeinen Wohngebiet soll die Reduzierung von der Versorgung des Gebietes dienenden 
Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetrieben auf eine 
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ausnahmsweise Zulässigkeit Fehlentwicklungen vermeiden. Der Bereich ist auf Grund seiner 
Erschließungs-Situation und Grundstücks-Bemessung nur bedingt geeignet, solche Betriebe 
aufzunehmen. Zudem sind die damit u.U. verbundenen Nutzungskonflikte auf Grund der Klein-
räumigkeit des geplanten Wohngebietes teilweise nur schwer lösbar.  

− Grundsätzlichen Ausschluss erfahren die in § 4 Abs. 3 Nrn. 2-5 BauNVO angeführten Nutzun-
gen: Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen. Die genannten Nutzun-
gen sind nicht geeignet, innerhalb der überplanten Flächen aufgenommen zu werden. Unlös-
bare Nutzungskonflikte sowie die Unmöglichkeit der Integration in die kleinräumige städtebau-
liche Gesamtsituation sind die Gründe hierfür. 

 − Die Festsetzung der Grundflächenzahl im Plangebiet ergibt einen großen Spielraum bei der 
Verwirklichung von unterschiedlichen Gebäudetypen. Der festgesetzte Wert von 0,40 befindet 
sich im Rahmen der im § 17 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) definierten Obergrenzen 
für Wohngebiete.  

 − Die Festsetzung der Zahl der Vollgeschoße ist sinnvoll, um eine homogene Art der Bebauung 
und Ausnutzung der Baukörper vorzugeben.  

 − Die gleichzeitige Festsetzung von First- und Wandhöhen über NN schafft einen verbindlichen 
Rahmen zur Umsetzung eines breiten Spektrums an Gebäudeprofilen. Die gewählte Systematik 
schließt Fehlentwicklungen aus. Sie ist auch für den Außenstehenden (z.B. Anlieger) nachvoll-
ziehbar und damit kontrollierbar. 

  Die festgesetzte offene Bauweise kann als Einzel- oder Doppelhaus umgesetzt werden.  

  Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, dass sie über die mögliche 
Größe der Gebäude auf Grund der Nutzungsziffern (Grundflächenzahl) hinausgehen. Dadurch ent-
steht für die Bauherrschaft zusätzliche Gestaltungsfreiheit für die Anordnung der Gebäude im 
Grundstück. Nebengebäude (z.B. Garagen) sind auch innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen (Baugrenzen) zulässig. 

  Auf eine Regelung der Zulässigkeit von baulichen Anlagen über die in den §§ 12, 14, und 23 
BauNVO getroffenen Regelungen hinaus wird verzichtet. Dadurch sind untergeordnete Nebenanla-
gen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig Die Abstände zu anderen bau-
lichen Anlagen auf Grund von anderen Vorschriften bleiben hiervon unbenommen. 

  Der Ausschluss von oberirdischen Niederspannungs-Freileitungen erfolgt aus städtebaulichen Grün-
den. Neben den Anforderungen für die einzelnen Baugrundstücke und Gebäude werden dadurch 
für die Erschließungs-Träger Vorgaben zur Ausführung von (in der Regel neu zu errichtenden) An-
lagen getroffen, die dazu führen, dass das landschaftliche Umfeld geschützt wird. 

  Auf die Festsetzung von maximalen Erdgeschoß-Fußbodenhöhen wird verzichtet. Dadurch entsteht 
ausreichend Flexibilität zur Einstellung der Gebäude im Gelände. Zusätzlich ist damit der Anreiz 
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verbunden, zur Optimierung des innergebäudlichen Profils eine moderate Höhenlage des Erdge-
schoß-Fußbodens zu wählen. Durch die o.g. Fixierung auf Wand- und Firsthöhen bleiben Fehlent-
wicklungen ausgeschlossen.  

 
6.2.6  Infrastruktur  

  Die Ausführungen hinsichtlich der Berücksichtigung der Lage der Hauskontrollschächte ist hinweis-
lich zu sehen, da deren genaue Lage zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht bekannt ist. Die 
Hauskontrollschächte sind nicht überbaubar. Die konkrete Umsetzung erfolgt im Rahmen der Er-
schließungsmaßnahmen. Die Bauherrschaft wird daher im Rahmen der Festsetzung zu den über-
baubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) vorsorglich darauf hingewiesen, dass in den Bereichen 
der Hauskontrollschächte keine Bebauung möglich sein wird, um architektonische Umplanungen 
bzw. Missverständnisse hinsichtlich der Überbaubarkeit der Grundstücke zu vermeiden. 

  Eine Trafostation ist nicht erforderlich. 

  Eine Wertstoff-Insel innerhalb des überplanten Bereiches ist nicht erforderlich. Für den Orts-Teil 
sind bereits ausreichend Wertstoff-Inseln an geeigneten Stellen vorhanden. 

 
6.2.7  Verkehrsanbindung und Verkehrsflächen 

  Das auszuweisende Baugebiet ist über die "Kiesgrubenstraße" und die Straße "Schönblick" hervor-
ragend an das Verkehrsnetz angebunden. Über die "Kiesgrubenstraße" und anbindende Straßen 
besteht ein Anschluss an die Landesstraße L 314. Dadurch sind weitere Anbindungen zum Beispiel 
an die Bundesstraße B 30 gegeben.  

  Die Gemeinde Baindt gehört dem Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo) an und ist über 
mehrere Buslinien unter anderem mit Baienfurt, Weingarten und Ravensburg verbunden. Die An-
bindung an den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) ist beispielsweise durch die Bushalte-
stelle des Stadtbusses Ravensburg im Bereich des Rathauses mit der Linie 1 gegeben. Der Über-
landverkehr erfolgt zum einen mit der Linie 30 und zum anderen mit der als Schülerverkehr ein-
gerichteten Linie 7573. 

  

6.2.8  Nutzungskonflikt-Lösung, Immissions-Schutz 

  Die überplanten Flächen und die unmittelbar angrenzenden Flächen sind nach Auskunft der Fach-
behörden frei von Altlasten.  

  Auf mögliche temporäre Konflikte auf Grund von Immissionen der angrenzenden Landwirtschaft ist 
hingewiesen. 
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6.2.9  Wasserwirtschaft 

  Die Gemeinde verfügt über ein Trenn-System zur Entsorgung der Abwässer.  

  Das anfallende Niederschlagswasser wird direkt vor Ort versickert. Eine Ableitung in das Kanalnetz 
der Gemeinde ist auf ein minimales Maß zu beschränken. 

  Das Baugebiet wird an die gemeindlichen Frischwasserleitungen angeschlossen. Dadurch ist eine 
einwandfreie Trinkwasserversorgung gewährleistet.  
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7  Begründung –Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB), Konzept zur Grünordnung 

  

  Umweltprüfung und Abarbeitung der Eingriffsregelung bei beschleunigtem Verfahren 
gem. § 13a BauGB  

7.1.1  Umweltprüfung  

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umwelt-
berichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erfor-
derlich, da die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes "Kiesgrubenstraße" und die ört-
lichen Bauvorschriften hierzu im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungspläne 
der Innenentwicklung) erfolgt (gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB).  

 
7.1.2  Abarbeitung der Eingriffsregelung  

  Eingriffe, die auf Grund der 1. Änderung des Bebauungsplanes "Kiesgrubenstraße" und die örtlichen 
Bauvorschriften hierzu zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. 
§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist somit 
nicht erforderlich. 

 
  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

7.2.1  Bestandsaufnahme  

  Das Plangebiet liegt nördlich des Orts-Zentrums der Gemeinde Baindt, am östlichen Ortsrand. Im 
Westen wird das Gebiet durch Wohnbebauung und die "Schönblick Straße" begrenzt. Im Norden 
und Osten wird das Änderungsgebiet durch die "Kiesgrubenstraße" begrenzt und schließt über die 
Straße hinweg an die freie Landschaft an. Im Süden schließt die freie Landschaft an. Diese Flächen 
werden wie auch das Plangebiet selbst landwirtschaftliche genutzt (Grünland).  

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt; Biotopverbund (Tiere und Pflanzen; § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Bei der überplanten Fläche handelt es sich derzeit um eine in Orts-
randlage liegende Wiesenfläche. Gehölze kommen auf der Fläche nicht vor. Artenschutzrechtlich 
relevante Arten sind im Plangebiet nicht nachgewiesen und auch nicht zu erwarten, da die Fläche 
als Intensivwiese genutzt wird und daher in Bezug auf die Flora eher artenarm ist (schnittverträg-
liche Arten des Wirtschaftsgrünlandes). 
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Die Kernfläche eines Biotopverbunds trockener Standorte liegt 65 m südöstlich des Änderungsbe-
reiches. Ebenfalls in dieser Richtung verläuft in 180 m der Suchraum eines Biotopverbundes feuch-
ter Standorte. In 190 m Entfernung in nördlicher Richtung beginnt die Kernfläche eines Biotopver-
bundes mittlerer Standorte. 

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Das nächste gem. § 23 BNatSchG 
geschützte Naturschutzgebiet "Annaberg" (Nr. 4.199) liegt etwa 10 m östlich, jenseits der "Kies-
grubenstraße". Innerhalb des o. g. Naturschutzgebietes liegt das Biotop "24a-Biotope im NSG An-
naberg" (Nr. 181234366963, mit mehreren Teilflächen). Im Norden, in etwa 60 m Entfernung, 
liegt das Biotop "Feldgehölz nordwestl. NSG Annaberg" (Nr. 181234360452). 210 m südlich des 
Änderungsbereiches befindet sich das Biotop "Feldgehölz und Feuchtvegetation südwestlich NSG 
Annaberg" (Nr. 181234360450). Es befindet sich ein FFH-Gebiet ("Schussenbecken mit Tobelwäl-
dern südlich Blitzenreute"; Nr. 8223311) in räumlicher Nähe, sowohl im Nordwesten, in 480 m 
Entfernung, als auch im Südosten in 780 m Entfernung. 

  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Aus geologischer Sicht 
gehört der Änderungsbereich zur würmzeitlichen Moränenlandschaft des Voralpenlandes. Im Un-
tergrund stehen die würmzeitlichen Schotter und Beckensedimente, häufig als dicht gelagerter 
tonig-lehmiger Geschiebemergel, an. Ursprünglich entwickelten sich aus diesen Sedimenten meist 
lehmige pseudovergleyte Parabraunerden. Der Änderungsbereich liegt in der Siedlungszone, wes-
halb keine konkreten Bodendaten vorliegen.  

Der westliche Teil des Änderungsbereiches befindet sich laut Aussagen des Landesamtes für Geolo-
gie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) des Regierungspräsidiums Freiburg (Stellungnahme vom 
11.05.2018) "im Verbreitungsbereich von Hasenweiler-Schottern und Auenlehm von unbekannter 
Mächtigkeit. Mit lokalen Auffüllungen vorrangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtra-
gung geeignet sind, ist zu rechnen. [Außerdem ist] mit […] kleinräumig deutlich unterschiedli-
chen Setzungsverhalten des Untergrundes […] zu rechnen." 

Die Böden sind vollständig unversiegelt, aber in geringem Maße anthropogen überprägt (in gerin-
gem Umfang Verdichtung durch Befahrung mit Mähfahrzeugen; zudem Eintrag von Dünger und 
evtl. Pflanzenschutzmitteln; Grünlandeinsaat). Die vorkommenden Böden können ihre mittlere bis 
hohe Funktion als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt sowie als Filter und Puffer für Schadstoffe 
unbeeinträchtigt erfüllen. Über die Durchlässigkeit der vorkommenden Böden für Niederschlags-
wasser liegen noch keine genauen Informationen vor. 

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Oberflächengewässer be-
finden sich nicht im Plangebiet oder unmittelbar angrenzend. Auch auf Grund der weitgehend ebe-
nen Geländelage ist nicht mit Überflutungsproblemen z.B. durch Hangwasser zu rechnen. Abwässer 
fallen derzeit im Plangebiet nicht an. Das Niederschlagswasser versickert breitflächig über die be-
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lebte Bodenzone. Über den genauen Grundwasserstand ist nichts bekannt. Auf Grund der Erfah-
rungen nahe gelegener Bebauung ist nicht mit oberflächennah anstehendem Grundwasser zu rech-
nen. 

300 m westlich des Änderungsbereiches befindet sich die Zone III und IIIA des Wasserschutzgebie-
tes "WSG Brühl" (Nr. 436.031). Dieses Wasserschutzgebiet wird durch die Planung nicht beein-
trächtigt. Die Trinkwasserentnahmestelle liegt mit etwa 540 m Entfernung westlicher Richtung in 
einem ausreichend großen Abstand, sodass negative Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 
können. 

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Bei dem überplanten Bereich handelt es sich um eine Grünfläche in Ortsrandlage, auf der 
sich sehr kleinflächig in geringem Umfang Kaltluft bilden kann. Gehölze kommen auf der Fläche 
nicht vor. Da die umliegende Bebauung eher kleinteilig ist, kommt der Fläche keine besondere 
kleinklimatische Bedeutung zu. 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Die Gemeinde Baindt 
liegt am nordwestlichen Rand des Schussenbeckens (Naturraum Bodenseebecken). Beim Ände-
rungsgebiet handelt es sich um ein in südöstlicher Ortsrandlage liegende intensiv genutzte Grün-
landfläche. Durch das o. g. Naturschutzgebiet "Annaberg" zieht sich ein Weg, welcher zur Naher-
holung genutzt werden kann. Wanderwege führen am Gebiet nicht vorbei, sodass der Fläche keine 
besondere Bedeutung für die Erholung zukommt. Das Plangebiet ist von den angrenzenden Straßen 
sowie von der freien Landschaft im Süden her gut einsehbar und auf Grund der Ortsrandlage für 
das Ortsbild von gewisser Bedeutung. 

  
7.2.2  Auswirkungen der Planung 

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt; Biotopverbund (Tiere und Pflanzen; § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die Errichtung der Baukörper und die damit einhergehende 
Versiegelung geht der Lebensraum der im Bereich des Grünlands vorkommenden Tiere und Pflan-
zen verloren. Gehölze sind von der Planung nicht betroffen. Da das Plangebiet am Ortsrand liegt, 
ist nicht mit der Zerschneidung von Lebensräumen zu rechnen. Da es sich im Bestand um eine aus 
naturschutzfachlicher Sicht wenig hochwertige Fläche mit deutlichen Störeinflüssen durch die um-
liegenden Straßen und Gebäude handelt, ist der Eingriff für das Schutzgut als gering einzustufen. 

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Auf das vermehrte Insektenauf-
kommen aus feuchten und trockenen Biotopen wird in der Bebauungsplanänderung besonders 
hingewiesen. Es werden Minimierungsmaßnahmen (insektenschonende Außenbeleuchtung und 
Photovoltaik-Anlagen) empfohlen, wodurch mögliche Beeinträchtigungen der Schutzziele vermie-
den werden können. Auf Grund der Entfernung zu dem o. g. FFH-Gebiet und der Biotope in über 
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200 m Entfernung sowie wegen der dazwischen liegenden Bebauung sind keine funktionalen Be-
ziehungen anzunehmen. Eine Betroffenheit der genannten Schutzgüter von der Planung kann aus-
geschlossen werden.  

  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Pla-
nung ermöglichte Bebauung und die damit einhergehende Versiegelung werden die Funktionen 
der betroffenen Böden beeinträchtigt bzw. gehen ganz verloren. Im Bereich der neuen Baukörper 
bzw. Zufahrtsflächen kommt es zu einer Abtragung der oberen Bodenschichten. Die versiegelten 
Flächen können nicht mehr als Standort für Nutzpflanzen oder die natürliche Vegetation dienen 
und bieten Bodenorganismen keinen Lebensraum mehr. Zudem wird das eintreffende Nieder-
schlagswasser in diesen Bereichen nicht mehr gefiltert und gepuffert. Da es sich zwar lediglich um 
ein Baugrundstück handelt, die GRZ von 0,4 aber für Nebenanlagen um bis zu 50 % maximal bis 
zu einer GRZ von 0,8 überschritten werden darf, ist der Eingriff in das Schutzgut als erheblich zu 
bewerten. 

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Bebau-
ung verbundene Versiegelung wird die Durchlässigkeit der anstehenden Böden für Niederschlags-
wasser eingeschränkt. In Folge dessen verringert sich unter Umständen in geringem Umfang auch 
die Grundwasserneubildungsrate. Spürbare Auswirkungen auf den lokalen Wasserhaushalt sind 
jedoch auf Grund der geringen Flächengröße nicht zu erwarten. Zudem werden die Auswirkungen 
der Versiegelung durch die Festsetzung zur Niederschlagswasserbehandlung weitestgehend mini-
miert. Anfallendes Niederschlagswasser, wird wenn möglich, über die belebte Bodenzone direkt im 
Baugebiet versickert. 

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Durch die Bebauung der Wiesenfläche wird die Kaltluftbildung im Plangebiet unterbunden 
und auf die angrenzenden Offenflächen beschränkt. Auf Grund des eingeschränkten Umfangs der 
zu bebauenden Fläche sind jedoch keine erheblichen kleinklimatischen Veränderungen zu erwar-
ten. 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die in Ortsrand-
lage geplanten Baukörper erfährt die Erlebbarkeit des landschaftlichen Umfeldes eine geringfügige 
Beeinträchtigung. Die Bebauung findet in einem gut einsehbaren Bereich statt, liegt jedoch zwi-
schen bestehender Bebauung und verlagert damit den östlichen Ortsrand nicht weiter in die freie 
Landschaft hinaus. Da die Kiesgrubenstraße als bisherige Grenze des östlichen Ortsrands auch bei 
Umsetzung der Planung eingehalten wird, wird das Landschaftsbild nicht beeinträchtigt. Für die 
angrenzenden, bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der Erlebbarkeit 
des dörflichen Umfeldes zu rechnen (Ausblick auf die Grünfläche). Die getroffenen Festsetzungen 
und bauordnungsrechtlichen Vorschriften stellen jedoch sicher, dass die Auswirkungen auf die be-
nachbarten Anlieger begrenzt bleiben und sich die neu hinzukommende Bebauung gut in die ge-
wachsene dörfliche Struktur einfügt. 
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7.2.3  Konzept zur Grünordnung 

  Das Konzept zur Grünordnung berücksichtigt den Bestand und die Auswirkungen der Planung wie 
folgt: 

  In den Pflanzungen im Baugebiet ist eine Mindestzahl von Gehölzen zu pflanzen. Die Pflanzungen 
sind auf dem Grundstück in Richtung der freien Landschaft zu pflanzen. Dadurch wird eine ange-
messene Ein- und Durchgrünung der Bebauung gewährleistet sowie für eine Ortsrandeingrünung 
mit naturnahem Übergang zur freien Landschaft gesorgt. Zudem verbessert sich hierdurch der Le-
bensraumwert der Flächen für siedlungstypische Tierarten.  

  Bei der Auswahl der festgesetzten Gehölzarten wurde auf eine Verwendung standortgerechter, hei-
mischer Bäume und Sträucher geachtet. Einheimische Bäume und Sträucher bilden die Grundlage 
vieler Nahrungsketten und dienen der Erhaltung des Lebensraumes für Kleinlebewesen. Sie sollten 
deshalb gegenüber neophytischen Ziergehölzen vorgezogen werden. 

  Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankungen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in 
der Verordnung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit genannten, werden durch die Planung 
ausgeschlossen. Hierdurch sollen Gefährdungen der im Umkreis bestehenden sowie der zu pflan-
zenden Gehölze vermieden werden. Als hochanfällige Wirtspflanzen erwiesen sich Birne, Quitte und 
Zierquitte, Weiß- und Rotdorn sowie einige Sorten und Hybriden der großblättrigen Zwergmispel 
(Cotoneaster). Auch die Arten der Gattung Sorbus (Vogelbeere, Mehlbeere, Elsbeere und Speierling) 
können vom Feuerbranderreger befallen werden.  

  Damit die privaten Zier- und Nutzgärten möglichst naturnah gestaltet werden sowie aus gestalte-
rischen Gründen werden Hecken aus Nadelgehölzen im Übergangsbereich zur freien Landschaft 
sowie in Bereichen, die an öffentliche Flächen angrenzen, ausgeschlossen. 

  Die Pflanzung von Sträuchern, die nicht in der Pflanzliste festgesetzt sind (z. B Ziersträucher), wird 
auf max. 5 % der Grundstücksfläche zugelassen. Auf diese Weise soll zu einem gewissen Grad auch 
eine Bepflanzung mit nicht heimischen Gehölzen ermöglicht werden, ohne dass Fehlentwicklungen 
hinsichtlich naturschutzfachlicher oder landschaftsästhetischer Belange zu erwarten sind. 

  Die Verwendung versickerungsfähiger Beläge für Stellplätze, Zufahrten u.a. untergeordnete Wege 
auf den privaten Baugrundstücken wird festgesetzt, um die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens 
weitestgehend zu erhalten und damit die Abnahme der Versickerungsleistung des Bodens durch 
die Versiegelung zu minimieren. 

  Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei werden für baukonstruktive Elemente, die groß-
flächig mit Niederschlagswasser in Berührung kommen, zum Schutz des Bodens und des Grund-
wassers ausgeschlossen. 
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  Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird darauf hingewiesen, dass als Außenbeleuchtung nur Leuch-
tentypen mit geringem Anteil an blauem und ultraviolettem Licht (z.B. Natriumdampf- oder LED-
Lampen) mit einer maximalen Lichtpunkthöhe von 4,50 m verwendet werden sollen. 

  Um fehlgeleitete Eiablagen von wassergebundenen Insekten zu vermeiden, sollen nur solche Pho-
tovoltaik-Module zur Anwendung kommen, die weniger als 6 % Licht reflektieren (je Solarglasseite 
3 %). Dies wird von Elementen erfüllt, die entspiegelt und monokristallin sind sowie deutliche 
Kreuzmuster aufweisen. Elemente aus Strukturglas besitzen im Vergleich zu Floatglas deutliche 
Vorteile. 

  Um die Durchlässigkeit des Gebietes für Kleinlebewesen zu erhalten, sind als Einfriedungen ledig-
lich Zäune aus Drahtgeflecht, Drahtgitter sowie Hecken, jedoch keine Mauern zulässig. 

  Die Durchlässigkeit des Gebietes für Kleinlebewesen kann erhalten werden, wenn Zäune einen Min-
destabstand zum natürlichen Gelände einhalten und auf Sockelmauern verzichtet wird. 
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8  Begründung – Bauordnungsrechtlicher Teil  
  

  Örtliche Bauvorschriften 

8.1.1  Regelungen über die Gestaltung der Gebäude 

  Die Dachformen für den Hauptbaukörper beschränken sich auf das Satteldach, Flachdach und 
Walmdach. Diese Dachformen entsprechen den landschaftlichen und örtlichen Vorgaben und sind 
bereits an anderer Stelle im Gemeindegebiet umgesetzt. 

  Das Spektrum für Dachneigungen ist im Sinne der Bauherrschaft breit gefasst. Es entspricht den 
ortsüblichen und landschaftstypischen Vorgaben und berücksichtigt zeitgemäße Bauformen. Durch 
die Festsetzung von Wand- und Firsthöhen ist die Möglichkeit ausgeschlossen, dass Gebäude eine 
nicht vertretbare Gesamthöhe erreichen könnten.  

  Solar- und Photovoltaikanlagen auf Dächern dürfen nicht aufgeständert werden, um keine negati-
ven Entwicklungen hinsichtlich der Gestaltung und der Fernwirkung dieser Elemente auf Flachdä-
chern zu erhalten. 

  Das Regelungs-Konzept für Gebäude-Anbauten (Widerkehre und Zwerchgiebel) und Dachaufbauten 
beschränkt sich auf Vorgaben zu den Ausmaßen und Abständen dieser Bauteile. Eine Koppelung 
mit der Gebäudelänge wird dabei vermieden, da die Gebäudelänge unter Umständen nicht ein-
deutig definierbar und damit bestimmbar ist.  

Ab einer Dachneigung von 25° sind Dachaufbauten zulässig. Für Dachneigungen unter 25° sind 
Dachgaupen nicht zulässig und in der Regel nicht erforderlich bzw. nicht sinnvoll.  

Obwohl die Regelungen ein Maximum an Gestaltungsfreiheit und Planungs-Sicherheit darstellen, 
kann davon ausgegangen werden, dass Beeinträchtigungen für das Ortsbild nicht zu erwarten sind.  

  Die Vorschriften über Materialien, Farben und Fassadengestaltung orientieren sich einerseits an 
den umliegenden, landschaftsgebundenen Bauformen und lassen andererseits den Bauherren aus-
reichend gestalterischen Spielraum. Die Beschränkung auf die Dachfarben Rot bis Rotbraun sowie 
Betongrau bis Anthrazitgrau führt zu einem homogenen und ruhigen Gesamtbild des Ortes. Die 
Farben fügen sich erfahrungsgemäß besonders gut in die landschaftliche Situation ein. 

  
  Sonstige Regelungen 

8.2.1  Stellplätze und Garagen 

  Auf Grund der Lage des Gebietes im ländlichen Raum ist erfahrungsgemäß mit einer hohen Mobi-
lität der zu erwartenden jungen Familien zu rechnen. Um städtebauliche Fehlentwicklungen durch 
einen Mangel an Stellplätzen auszuschließen, hat sich die hier angewandte Regelung bewährt, da 
sie bereits bei sehr kleinen Wohnungsgrößen die Schwelle zum Nachweis von mehr als einem 
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Stellplatz sieht. Haushalte im ländlich geprägten Raum sind in der Regel mit mehr als einem 
Kraftfahrzeug ausgestattet, um die für die tägliche Lebensführung notwendige Mobilität aufbringen 
zu können Die Verkehrsflächen sind so bemessen, dass den konkreten Erfordernissen des fließenden 
Verkehrs ausreichend Rechnung getragen ist. Die Belange des ruhenden Verkehrs sind insoweit 
berücksichtigt, als dass für den Besucherverkehr ausreichend Flächen zur Verfügung stehen. Die für 
die dort wohnende Bevölkerung erforderlichen Stellplätze können vom öffentlichen Verkehrsraum 
nicht aufgenommen werden, weshalb auf den privaten Flächen ausreichende Stellplätze nachge-
wiesen werden müssen. 
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9  Begründung – Sonstiges  
  

  Umsetzung der Planung 

9.1.1  Maßnahmen und Zeitplan zur Verwirklichung 

  Eine Veränderungssperre ist nicht erforderlich. 

  Boden ordnende Maßnahmen (Grundstücks-Tausch, Umlegung) sind nicht erforderlich und nicht 
geplant. 

 
9.1.2  Wesentliche Auswirkungen 

  Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation sind auf Grund der begrenzten 
Größe der zu bebauenden Flächen nicht erkennbar. 

  Für die bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der Erlebbarkeit der freien 
Landschaft sowie des städtebaulichen Umfeldes zu rechnen (z.B. Ausblick). Auf Grund der getroffe-
nen Festsetzungen (Höhenbeschränkungen, überbaubare Grundstücksflächen) sind diese Auswir-
kungen als akzeptabel zu bewerten. 

 
  Erschließungsrelevante Daten 

9.2.1  Kennwerte 

  Fläche des Geltungsbereiches: 0,11 ha 

  Flächenanteile:  

 
 Nutzung der Fläche Fläche in ha Anteil an der Gesamtfläche 

 Bauflächen als WA 0,11  100 %  

 

  Voraussichtliche Mindest-Anzahl der Wohnungen im Wohngebiet: 1 

  Voraussichtliche Maximal-Anzahl der Wohnungen im Wohngebiet: 8 

 

9.2.2  Erschließung 

  Abwasserbeseitigung durch Anschluss an: Trenn-System der öffentlichen Abwasserentsorgung der 
Gemeinde Baindt. 
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  Wasserversorgung durch Anschluss an: Gemeindliche Wasserversorgung 

  Die Löschwasserversorgung wird durch eine entsprechende Dimensionierung der Wasserleitungen 
in Verbindung mit einer ausreichenden Anzahl von Hydranten sichergestellt.  

  Stromversorgung durch Anschluss an: Netze BW 

  Gasversorgung durch: Technische Werke Schussental (TWS), Ravensburg 

  Müllentsorgung durch: Landkreis Ravensburg 

 
9.2.3  Planänderungen 

  Bei der Planänderung vom 14.12.2018 fanden die Überlegungen und Abwägungen aus der öf-
fentlichen Gemeinderats-Sitzung vom 08.01.2018 wie folgt Berücksichtigung.  

Für die in der Sitzung des Gemeinderates beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung eine 
vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 14.12.2018) zur Verdeutlichung der möglichen Än-
derungen ausgearbeitet. Die in der Gemeinderatssitzung vorgenommenen Änderungs-Beschlüsse 
im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfassung 
identisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführliche Abwägungen sind im Sitzungs-
protokoll der Sitzung des Gemeinderates bzw. der Sitzungsvorlage der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates vom 08.01.2019 enthalten): 

 − Aufnahme von insektenschonenden Lampentypen und Photovoltaik-Modulen mit max. 6 % po-
larisiertem Licht als Festsetzung statt als Hinweis 

− Aufnahme eines Hinweises zur Grundwassernutzung 

− Aufnahme eines Hinweises zur Geotechnik 

− Redaktionelle Änderung der Eingriffsschwere in das "Schutzgut Boden, Geologie und Fläche" 
im Kapitel "Abarbeitung der Umweltbelange" 

− Redaktionelle Berichtigung des Zustands der Böden im Plangebiet unter "Schutzgut Boden, 
Geologie und Fläche" im Kapitel "Abarbeitung der Umweltbelange" 
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10   Begründung – Auszug aus übergeordneten Planun-
gen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus dem Lan-
desentwicklungsplan Ba-
den-Württemberg 2002, 
Karte 1 "Raumkatego-
rien"; Darstellung als 
"Randzone um einen Ver-
dichtungsraum" 

Ausschnitt aus dem Regi-
onalplan Bodensee Ober-
schwaben, Karte Sied-
lung, Ausweisung der Ge-
meinde Baindt als "Sied-
lungsbereich (Siedlungs-
schwerpunkt)" 

Auszug aus dem rechts-
gültigen Flächennut-
zungsplan; Darstellung 
als "Grünfläche" und "Flä-
che für Abgrabungen" 
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11   Begründung – Bilddokumentation 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick von Norden 
 

Blick von Osten 

Blick von Nord-Westen 
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12   Verfahrensvermerke 
  

  Aufstellungsbeschluss zur Änderung (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 25.07.2018. Der 
Beschluss wurde am 03.08.2018 ortsüblich bekannt gemacht. 

 
 Baindt, den …………. ………………………… 
  (E. Buemann, Bürgermeister)  

 
  Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 BauGB) 

 Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 29.10.2018 bis 30.11.2018 (Billigungsbeschluss 
vom 09.10.2018; Entwurfsfassung vom 09.10.2018; Bekanntmachung am 19.10.2018) statt 
(gem. § 3 Abs. 2 BauGB).  

 
 Baindt, den …………. ……………………… 
  (E. Buemann, Bürgermeister)  

 

  Beteiligung der Behörden (gem. § 4 BauGB) 

 Von einer frühzeitigen Behördenbeteiligung und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Äuße-
rung wurde gemäß § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen (gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB).  

Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen eingeholt 
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Sie wurden mit Schreiben vom 23.10.2018 (Entwurfsfassung vom 
09.10.2018; Billigungsbeschluss vom 09.10.2018) zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefor-
dert.  

 
 Baindt, den …………. …………………………… 
  (E. Buemann, Bürgermeister)  

 

  Satzungsbeschluss (gem. § 10 Abs. 1 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 15.01.2019 über die Entwurfs-
fassung vom 14.12.2018. 

 
 Baindt, den …………. …………………………… 
  (E. Buemann, Bürgermeister)  
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  Ausfertigung  

 Hiermit wird bestätigt, dass die 1. Änderung des Bebauungsplanes "Kiesgrubenstraße" und die 
örtlichen Bauvorschriften hierzu in der Fassung vom 14.12.2018 dem Satzungsbeschluss des Ge-
meinderates vom 15.01.2019 zu Grunde lag und dem Satzungsbeschluss entspricht. 

 
 Baindt, den …………. …………………………… 
  (E. Buemann, Bürgermeister)  

 
  Bekanntmachung und In-Kraft-Treten (gem. § 10 Abs. 3 BauGB)  

 Der Satzungsbeschluss wurde am 01.02.2019 ortsüblich bekannt gemacht. Die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes "Kiesgrubenstraße" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu sind damit in Kraft 
getreten. Sie werden mit Begründung für jede Person zur Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

 
 Baindt, den …………. …………………………… 
  (E. Buemann, Bürgermeister)  

 

  Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

 Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Baindt wurde gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB für den 
Bereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes "Kiesgrubenstraße" und die örtlichen Bauvorschrif-
ten hierzu im Wege der Berichtigung angepasst.  

 
 Baindt, den …………. …………………………… 
  (E. Buemann, Bürgermeister)  
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Plan aufgestellt am:  09.10.2018   
 

Plan geändert am: 14.12.2018   
 

    
 

 

Planer: 

 

…………………………… Büro Sieber, Lindau (B) 
 

(i.A. M.Sc. Thorsten Reber)  
 

 
 
Die Planung ist nur zusammen mit Textteil und zeichnerischem Teil vollständig. Nur die versiegelten Originalausfertigungen tragen die 
Unterschrift des Planers. Der Text ist auf der Grundlage der jeweils aktuellen amtlichen Rechtschreibregeln erstellt. 

 
 
 


